
126

1622 Februar 20 . A

SCHULDBRIEF, AUSGESTELLT VON JAKOB ANGLIKER, HEINRICH ANGLIKER
UND FRIDOLIN KÜSTER, ALLE VON EGGENWIL, FÜR MEISTER
HIERONYMUS SCHWARZ, VON BREMGARTEN

"Wir Nachbenanten Jogli unnd Heini die Anglickher , Rechte Wahre Haubt-
schuldner , So dann Fridli Custer , unverscheidlicher Mitgült Bürg unnd
Nachwähr , all dry zue Eggenwyl Jm Zwing Hermattschwyl sässhafft . Be-
khennendt für uns all unser Erben , und thundt Khundt öffentlich hiemit
disem brieff . Dass wir dem . . . Meister Hieronimus Schwartz , Burger zue
Bremgarten , allen seinen Erben und nachkhommen Einer Wahren ufrechten
redlichen ychtigen und bekandtlichen schuldt , zethun sindt schuldig
worden . Benandtliehen . . . [ 100 ] guet guldin , gueter genger unnd geneh¬
mer der Stat Zürich müntz unnd Währschafft , Je . . . [ 40 ] der selben
Schilling für ein Jeden guldin meinende . Die er uns dem Haubtschuldne-
ren zue anligender unser Nothurfft also baar fürgestreckht unnd gelie¬
hen hat . Die geloben , unnd zue sagen wir die Haubt - unnd Mitgülten
gmein unnd unverschidenlich für uns aller  unser Erben unnd nachkhom¬
men , bey unseren gueten wahren threüwen Ehren und glauben an recht ge-
schworner Eydtsstatt , unnd in Crafft dis brieffs , von Jetzkhomenden
Osteren [ =27 . März ] über vier Jahr , wirt sein , als man Zehlen thuet
von der gebürt Christi Jesu unsers Heilandts unnd Seeligmachers . . .
[1626 ] Jar , sammethafft mit . . . [ 5 ] guldin Zins , als hievon verfalle-
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nem gebürlichen Zins unnd Jnteresse , widerumben danckhbar und ohn fel-
barlichen zue erlegen unnd zue bezahlen , auch under zwüschen Jerlichen
uff Osteren , mit . . . [ 5 ] guldin vorbestimbter Wehrung zue verzinsen,
unnd mit erstem Zins , des Nechst verhoffenden . . . [ 1623 ] Jars zue
endtrichten anfachen.

Es were dan sach das wir die Haubt - und Mitgülten unsere Erben unnd
nachkhommen , von Jhme Schwartzen oder seinen Erben fernehren Still-
standt usbringen und erhalten möchten , So solle als dann diser brieff
alles seines Jnhalts in crefften ungemindert gentzlich bestehn unnd
verblieben . Wover aber dis Jnmassen Jetz vermelt nit verfenglich , so
sollen wir allem dem Jenigen wie vorstehet volg unnd stat thun , Für
allermeingliches verhefften , verbieten , Nöthen , Pfenden und entwehren,
auch gar unnd gentzlich ohne allen seinen Costen und schaden . Von uff,
uss , und ab , unser der HaubtSchuldnern güeter , Nämlichen Ein halb
manswerckh maten , stost einseit an Bader Landtstrass , anderseit an Wy-
der Landtstrass , dritseit an Claus Custers [ =Kuster ] metlin , Jtem Ein
halb manswerckh an der Hennenrüthi [ =Heinrüti ] , stost einseit and Wy-
der Landtstrass , anderseit an Boli Hüs [ s ] ers maten , dritseit an Reng-
[g ] ers weidt . Ann akher zwo Jucharten , stost einseit an Bader Landt¬
strass , anderseit an Hennen Rüthis Holtz , dritseit an Eggenwyler
Plantzer [ =Pflanzerholz , Gern Eggenwil ] . Jtem Ein Jucharten im Langen
akher , stost einseit an Bader Landtstrass , anderseit an Hanns Vischers
[ =Fischer ] akher . Jtem Ein halb Jucharten Holtz , stost einseit an Cu¬
sters [ =Kuster ] Maten , anderseit an Caspar Puren [ =Baur ] matten , drit¬
seit an Jogli Dosslibachs [ =Dosenbach ] matten ; Jst fällig unnd er-
schätzig in [Abtei ] Muri Hooff [Muri hatte die Kollatur in Eggenwil
inne ] . Stath uf disen gueteren dry viertel unnd Ein vierling Kernen.
Jtem dry viertel Haber in Hooff gen Bremgarten bodenzins . Jtem . . .
[50 ] guldin , die zween Zallungen ablösen . Sonsten bis an gewöhnlichen
Zechenhden Ledig und eigen , der gestalt , und also , wover wir die
Haubt - unnd mitgülten , oder unser Erben unnd nachkhommen , mit entrich-
tung des Jerlichen Zinses unnd widererlegung Haubtguets , uf vorbesagt
Zeit und Tag sümig sein wurden , von was sach sich das Jmmer verfüegte,
So solle als dann offtermelter Hieronimus Schwartz , seine Erben und
nachkhommen unnd wer des heiff en wil , guet Fueg macht unnd erlangt
recht haben , vorbeschribne underpfender mit aller nutzung Recht ge-
rechtigkeiten und Zuegehört , unnd wo daran nit gnugsam were , all ander
unser der Haubt - und mitgülten unser Erben unnd nachkhommen , ligendt
unnd fahrendt Haab unnd gueter Jn dem selben (doch eiteren daruff ste¬
henden beschwerden versatzungen bodenzins brieff unnd siglen in alle
weg ohne nachtheil ) gantz nüchzitt usgenomen , Nach des Zwings Hermat-
schwyl grichts bruch [ das Amt Hermetschwil war eine Herrschaft des
Klosters Hermetschwil ] und Recht anzuegryffen , anzuelangen , unnd so



lang zue bekümberen und triben , bis er umb solcher . . . [ 100 ] guet gul-

din , sambt davon verfallenen Zinsen auch costen und schaden , usgericht

unnd bezalt worden ist . Mit wüsentlicher unnd volkommner Verzychung

aller unnd Jeder gehabten genaden , Rechten , Freyheiten schütz schirmbs

und behelffs so hierwider zue beschirmung Jmmer möchte erdacht , und

fürgewendt werden , alles getrüwlich unnd ungevarlich.

Dessen zue wahrem Vesten urkhundt haben wir mit Vlys unnd ernst erpä-

ten die Erwirdig unnd Geistlich Frauw . . . Maria Küngin [ =Küng ] Meiste¬

rin , unnd Convent des Gotshuss Hermatschwyl , unser Gnedige Liebe

Grichts Frauwen das sy Jres Gotshuses Secret Jnsigel . . . öffentlich

hieruff gethruckht hat " .

Original , Siegel abgefallen ; wohl aus dem Besitz des Landschreibers
der Freien Aemter , Beat II . Zurlauben . - AH 93 , 220 - 221
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